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Gesetz In Satz 2 Nr. 1 wird die Angabe „2 754 497 800 Euro“ 
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2002/2003 durch die Angabe „2 792 497 800 Euro“ ersetzt. 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2002) 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 

Vom 19. Dezember 2002 
In Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe „421 000 000 Euro“ 
durch die Angabe „1 021 000 000 Euro“ ersetzt. 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 3 
Artikel 1 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Der dem Haushaltsgesetz 2002/2003 vom 18. Dezember 2001 
(GVBl. I S. 322) als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2002 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz bei
gefügten Nachtrags geändert. Potsdam, den 19. Dezember 2002 

Artikel 2 Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Das Haushaltsgesetz 2002/2003 vom 18. Dezember 2001 
(GVBl. I S. 322) wird wie folgt geändert: Dr. Herbert Knoblich 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
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Gesetz 
zur Änderung des Wahlprüfungsgesetzes und 
des Verfassungsgerichtsgesetzes Brandenburg 

Vom 19. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Wahlprüfungsgesetzes 

Das Wahlprüfungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 1994 (GVBl. I S. 402) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 10 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Landtag beschließt innerhalb von vier Monaten 
nach Eingang des Einspruchs. Stehen dem zwingende 
Gründe entgegen, kann der Landtag eine Fristverlängerung 
um weitere zwei Monate beschließen.“ 

2.	 § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 
Beschwerde 

Für die Beschwerde an das Verfassungsgericht gelten die 
Vorschriften des Verfassungsgerichtsgesetzes Branden
burg.“ 

Artikel 2 
Änderung des Verfassungsgerichtsgesetzes Brandenburg 

Das Verfassungsgerichtsgesetz Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. November 1996 (GVBl. I S. 343), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 
1999 (GVBl. I S. 98, 99), wird wie folgt geändert: 

§ 59 wird wie folgt geändert: 

1.	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 1 werden nach dem Wort „seit“ die Wörter „der 
Zustellung“ eingefügt. 

b)	 In Satz 2 Nr. 2 wird das Wort „Wahlanfechtung“ durch 
die Wörter „Einspruch oder Antrag“ ersetzt. 

2.	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Wahlberechtigten, die einem Wahlberechtigten als 
Beschwerdeführer beitreten, müssen diese Erklärung per
sönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der 
Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners anzu
geben.“ 

3.	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

Artikel 3 
Neufassung des Wahlprüfungsgesetzes und 

des Verfassungsgerichtsgesetzes Brandenburg 

Der Präsident des Landtages Brandenburg kann den Wortlaut 
des Wahlprüfungsgesetzes und des Verfassungsgerichtsgeset
zes Brandenburg in der vom Tage des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungs
blatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt machen. 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 19. Dezember 2002 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Gesetz 
zur Änderung des Brandenburgischen 

Steuerberaterversorgungsgesetzes 
und des Brandenburgischen 

Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes 

Vom 19. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen 
Steuerberaterversorgungsgesetzes 

Das Brandenburgische Steuerberaterversorgungsgesetz vom 
18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 290) wird wie folgt geändert: 

1.	 In § 5 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „dieses Gesetzes“ 
durch die Wörter „der Satzung“ ersetzt. 

2.	 § 18 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Vermögen des Steuerberaterversorgungswerks ist, 
soweit es nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben be
reitzuhalten ist, wie die Bestände des Deckungsstockes ge
mäß § 54 des Versicherungsaufsichtsgesetzes und der Ver
ordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens so
wie hierzu erlassener Richtlinien der Versicherungsauf
sichtsbehörde anzulegen.“ 
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Artikel 2 Artikel 3 
Änderung des Brandenburgischen In-Kraft-Treten 
Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Das Brandenburgische Rechtsanwaltsversorgungsgesetz vom 
4. Dezember 1995 (GVBl. I S. 266) wird wie folgt geändert: 

§ 14 Satz 2 wird wie folgt gefasst: Potsdam, den 19. Dezember 2002 

„Das Vermögen des Versorgungswerks ist, soweit es nicht 
zur Deckung der laufenden Ausgaben bereitzuhalten ist, Der Präsident 
wie die Bestände des Deckungsstockes gemäß § 54 des des Landtages Brandenburg 
Versicherungsaufsichtsgesetzes und der Verordnung über 
die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungs- Dr. Herbert Knoblich 
unternehmen sowie hierzu erlassener Richtlinien der Versi
cherungsaufsichtsbehörde anzulegen.“ 
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